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Rechtsfolge: Der Gläubiger wird von seiner Gegen-

leistungspflicht frei, § 326 Abs. 1 BGB 

 
In den bisherigen Rechtsfolgen ging es allein um die Frage, welche 
Auswirkungen die Unmöglichkeit auf das gestörte Leistungsver-
hältnis hat. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Auswirkung die 
Unmöglichkeit auf die Gegenleistung hat. 
 

Prüfungsschema 
1. Bestehen eines wirksamen Schuldverhältnisses 
2. Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 bis 3 BGB; auf ein Ver-

schulden des Schuldners kommt es nicht an. 
3. Der Gegenanspruch entfällt nach § 326 Abs. 1 BGB. 
4. Kein Sonderfall der §§ 326 Abs. 2, 3, 446, 447 Abs. 1, 644 Abs. 

1, 615 BGB 

 
Beispiel 18: Ansgar kauft beim Händler Heinrich einen gebrauchten 
Sportwagen zum Preis von 12.000,- EUR. Die Abholung soll nach der 
Zulassung in einigen Tagen erfolgen. In der Nacht nach Vertragsschluss 
wird das Fahrzeug durch einen Großbrand im Autohaus infolge eines 
Gewitters zerstört. Hat Heinrich gegen Ansgar noch einen Anspruch auf 
Zahlung des Kaufpreises? 
 

Lösung: Mit Abschluss des wirksamen Kaufvertrages ist der Anspruch 
nach § 433 Abs. 1 BGB auf Übereignung des Fahrzeugs entstanden. 
 

Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises nach § 433 Abs. 2 BGB 
könnte nach § 326 Abs. 1 BGB erloschen sein. Durch den Großbrand 
wurde das Fahrzeug zerstört. Damit ist die Leistung durch Heinrich nach   
§ 275 Abs. 1 BGB unmöglich geworden. Der Anspruch des Heinrich 
gegen Ansgar ist erloschen. 
 

Damit entfällt der Anspruch auf Gegenleistung nach § 326 Abs. 1 BGB. 
 

Ergebnis: Heinrich hat gegen Ansgar keinen Anspruch auf Zahlung des 
Kaufpreises. 
 
 



Wichtig: § 326 BGB hat nur Geltung, wenn Leistung und Gegen-
leistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen (sog. Synal-
lagma). § 326 BGB gilt nicht bei einfachen zweiseitigen Verträgen 
(z. B. Leihe) und bei einseitigen Verträgen (z. B. Schenkung). 

 
Rechtsfolge: Der Gläubiger ist weiterhin zur Gegenleistung 

verpflichtet, § 326 Abs. 2, 3 BGB 

 
§ 326 Abs. 1 BGB regelt den Grundfall. Danach entfällt bei Un-
möglichkeit der Leistung nach § 275 Abs. 1 BGB bzw. bei verwei-
gerter Leistung nach § 275 Abs. 2, 3 BGB grundsätzlich die Pflicht 
zur Gegenleistung. Man sagt deshalb, der Schuldner trägt die sog. 
„Preisgefahr“, d. h. er hat das Risiko, die Gegenleistung zu ver-
lieren. Sie wird auch treffender als Vergütungsgefahr bezeichnet1. 
Verdeutlicht am Beispiel 18 bedeutet dies, dass Autohändler 
Heinrich dem Risiko ausgesetzt ist, bei Unmöglichkeit auch den 
Kaufpreis für das Fahrzeug zu verlieren. 
 
Eine große Gefahr in der Klausur besteht darin, dass bei der An-
wendung des § 326 BGB, insbesondere bei Absatz 2, die Begriffe 
Gläubiger und Schuldner verwechselt werden. Hier gilt: Die Begriffe 
Gläubiger und Schuldner beziehen sich auf die gestörte Leistung 
und nicht auf die Gegenleistung. 
 
Beispiel 19: Viktoria verkauft an Karl an gebrauchtes Lehrbuch zum Preis 
von 25,- EUR. Durch eine von Viktoria verursachte Überschwemmung in 
ihrer Wohnung wird das Lehrbuch zerstört. Frage: Hat Viktoria gegen Karl 
noch einen Anspruch auf den Kaufpreis von 25,- EUR? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hk-BGB/Saenger, § 446 RN 1. 



Lösung: Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises könnte nach §§ 433 
Abs. 2, 326 Abs. 1 BGB erloschen sein. 
 

1. Mit Abschluss des Kaufvertrages ist der Anspruch auf Zahlung nach 
§ 433 Abs. 2 BGB entstanden. 

 

2. Der Anspruch könnte nach § 326 Abs. 1 BGB erloschen sein, wenn 
nachfolgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

a) Die Schuldnerin der Kaufsache Viktoria braucht nach § 275 Abs. 1 
BGB nicht zu leisten. Das Lehrbuch wurde durch die Überschwemm-
ung zerstört. Damit ist der Anspruch auf Leistung nach § 275 Abs. 1 
BGB ausgeschlossen. 

 

b) Als Rechtsfolge der Unmöglichkeit der Leistung entfiele nach § 326 
Abs. 1 BGB der Anspruch auf die Gegenleistung, den Kaufpreis. 

 

3. Dem Erlöschen des Anspruchs auf die Gegenleistung nach § 326 
Abs. 1 BGB könnte die Regelung des § 326 Abs. 2 BGB entgegen-
stehen, wenn der Gläubiger für den Umstand der Unmöglichkeit allein 
oder weit überwiegend verantwortlich ist. Es geht hier um die Frage, 
ob der Anspruch auf die Gegenleistung trotz Unmöglichkeit bestehen 
bleibt. Gläubiger i. S. d. Vorschrift des § 326 Abs. 2 BGB ist aber 
Karl. Das Gesetz verwendet den Begriff des Gläubigers in 
Zusammenhang mit der Unmöglichkeit und meint mit „Gläubiger“ die 
Person, die Gläubiger der unmöglich gewordenen Leistung ist. Dies 
ist Karl.2 Da Karl aber die Unmöglichkeit nicht verschuldet hat 
sondern Viktoria, ist § 326 Abs. 2 BGB nicht einschlägig. Der 
Anspruch auf die Gegenleistung ist nach § 326 Abs. 1 BGB entfallen. 

 

Ergebnis: Viktoria hat keinen Anspruch auf den Kaufpreis! 

 
 

                                                           
2 Ein grober Fehler wäre es, den Begriff des Gläubigers in Zusammen-
hang mit der geschuldeten Gegenleistung zu sehen. Dies wäre dann 
Viktoria. Ein falsches Klausurergebnis wäre vorprogrammiert! 


